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Zitat von Palim

Ah, das wusste ich bisher nicht,

für mich bedeutet „Regelschule“ „allgemeinbildend Schule“.

Da vermischst du zwei Kategorien. Förderschulen sind auch allgemeinbildende Schulen
(Ausnahme: Förderberufsschulen), aber keine Regelschulen. Das Gegenstück zu
allgemeinbildende Schule ist berufsbildende Schule.
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